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Zahl:694-0/2023 

 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 
aufgenommen am Freitag, dem 27.04.2023 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, im Sitzungssaal der Marktgemeinde. 

 
 

Anwesend:  

Bürgermeisterin: Elisabeth Lobnik, Bakk, 9135 Bad Eisenkappel 157 
 

   Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150/6 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern/Korte 8 

Manuela Lobnik, BSc.; 9135 Bad Eisenkappel 185/1 

Michael Arbeitstein; 9135 Rechberg 42/2 

Evelin Pirčer, 9135 Vellach 64 

Nicole Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 

Michael Peterschinek; 9135 Vellach 65/2 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite15/1 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5/2 

Thomas Schadl, 9135 Bad Eisenkappel 141 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Toni Smrtnik, 9135 Ebriach 131 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Daniel Pasterk; 9135 Vellach/Bela 43 

Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 237/3 

Richard Županc, 9135 Vellach 45/2 

Johannes Jerlich, 9135 Ebriach 156 
 

 
 

Entschuldigt abwesend:   
 

Christian Morosz; 9135 Bad Eisenkappell 336 

Majda Furjan-Kutschnig, 9135 Ebriach 125 

Denis Smrtnik, 9135 Unterort 11 

Anja Christina Orasche, 9135 Leppen 34 
 

Ersätze: 
 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite15/1 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Daniel Pasterk; 9135 Vellach/Bela 43 

        

Weiters anwesend:          ALin Mag. (FH) Marina Kuchar 
 

Sitzungsbeginn:              18:30 Uhr 

 

Tagesordnung: 
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Bericht der Bürgermeisterin 
 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

2. Rechnungsabschluss 2022 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich  

3. Kassaprüfung 15.12.2022 und 14.04.2023 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

4. 1. Änderung Stellenplanverordnung 2023 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

5. Engstelle Unterlobnig, Kaufabwicklung  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

6. Grundstückstausch Unterlobnig  
Berichterstatter: GR Richard Županc 

7. Baulandmodell Rechberg 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

8. Umwidmungen 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

9. Mautstraße Hochobir; Erhöhung Mautgebühr 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

10. Sanierung Gemeindeamt-Finanzierungsplan 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

11. Sanierung Gemeindeamt-Auftragsvergabe 

Berichterstatter: GR Richard Županc 

12. Ansuchen – Pachtung Grundfläche Holzlagerung Blasnitzen 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

13. Antrag der SPÖ Fraktion gem. § 41 K-AGO; Sanierung und 
Erweiterung der Spielplätze; Neugestaltung Rechberg 
Berichterstatter: GR Denis Smrtnik 

14. Bestellung Jagdverwalter – Gemeindejagd Trögern VIII 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

15. Fördervereinbarung „WLV Ebriacher Klamm“ – Regionalfondsdarlehen 
Berichterstatterin: GR in Manuela Lobnik, BSc 

16. Dringlichkeitsantrag der EL Fraktion; Ebriacher Klamm gem.§ 42 K-AGO 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

17. Kelag Vereinbarung – PV Anlage  
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

18. Bilanz 2021 – Obir Tropfsteinhöhlen GmbH. 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

19. Bilanz 2021 – Sport- und Freizeitanlagen GmbH 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

20. Pachtvertrag Freibad 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

21. Straßenbeleuchtung – Evaluierung 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

22. Entsendung Mitglieder TVB Vorstand 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

23. Entsendung Mitglieder TVB Kontrollausschuss  
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

24. Personalangelegenheiten 
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Die Sitzung ist bis auf den Tagesordnungspunkt Personalangelegenheiten öffentlich.  
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Bericht der Bürgermeisterin 

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. berichtet über die Baustellen und den Fortschritt 

bei den Straßensanierungsarbeiten. Weiters informiert sie über die geplanten Arbeiten bei 

der Niederdorfer Wehr der Wildbach- und Lawinenverbauung, die dann nach dem 

Abschluss dieser Arbeiten direkt die Arbeiten in der Ebriacher Klamm in Angriff nimmt.  

Bürgermeisterin Lobnik stellt fest, dass dies heute eine historische Sitzung ist, zumal zwei 

Landtagsabgeordnete im Gemeinderat sind. Sie gratuliert Frau Manuela Lobnik, BSc. 

sowie Herrn Franz Josef Smrtnik und bittet die beiden Landtagsabgeordneten ihren 

Aufgabenbereich vorzustellen.  Zudem berichtet sie über die aktuelle Situation betreffend 

Asylwerber in der Gemeinde. 

 
 

TOP 1 Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Herr Toni Smrtnik sowie Herr Johannes 

Jerlich bestellt. 
 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 

 

TOP 2 Rechnungsabschluss 2022 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2022 wurde am 08. März 2023 am 

Gemeindeamt begutachtet und im Detail mit der Revision besprochen. Nach notwendigen 

Korrekturen wurde das Zahlenwerk am 23.03.2023 der Gemeinderevision zur 

Begutachtung vorgelegt. Mit 28.03.2023 erfolgte eine schriftliche Freigabe. Das Ergebnis 

der Stellungnahme wird als gesonderte Anlage den Mitgliedern des Gemeinderates zur 

Verfügung gestellt.  
 

Das Haushaltsergebnis für den Saldo 1 der Finanzierungsrechnung in der operativen 

hoheitlichen Gebarung beläuft sich auf € 61.214,08 (bereinigt um die kostendeckend zu 

führenden Betriebe und weitere Zuführungen und Entnahmen, Berücksichtigung von 

investiven Vorhaben, etc.)  
 

Das kumulierte Nettoergebnis der Gemeinde (inkl. des Soll-Ergebnisses des RA 2019 

sowie des Nettoergebnisses Saldo 00 der Ergebnisrechnung 2022) für die operative 

Tätigkeit wurde um die Gebührenhaushalte bereinigt und beläuft sich somit auf € 

449.085,52. 
 

Äußerst positiv entwickelt haben sich die vom Bund gewährten Ertragsanteile (Ansatz 

9250), welche im Vergleich zum Voranschlag 2022 mit einem Mehrbetrag in der Höhe 

von € 108.533,64 ausfielen. Weitere Mehreinnahmen konnten bei der Kommunalsteuer in 

der Höhe von € 79.816,11 erzielt werden.  

Erfreulicherweise konnten im Jahr 2022 für den Kindergarten für infrastrukturelle 

Maßnahmen zusätzliche Mittel in der Höhe von € 150.000,00 bei LR Fellner erwirkt 

werden. So konnte auch der operative Haushalt positiv abgeschlossen werden. 
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Da das Budget der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach sehr umfangreich ist, wird im 

Bericht nur auf Mehrausgaben, welche einen Wert von € 3.000,00 überschreiten, näher 

eingegangen. Die Finanzverwaltung steht aber selbstverständlich gerne für alle weiteren 

Fragen zur Verfügung.  

 

Bezüglich der Stromkosten, welche über die gesamten Ansätze des Budgets verteilt sind, 

wäre grundlegend zu sagen, dass bereits im Voranschlag 2022 die Erhöhungen der 

Energiekosten einberechnet wurden. Bei diesen Posten kommt es beim 

Rechnungsabschluss zu keinen Überschreitungen. Die Endabrechnungen aufgrund des 

Umstiegs zu einem anderen Anbieter wird aber erst 2023 schlagend werden. 

 

Nachstehend sind die Ergebnisse der Gebührenhaushalte sowie auch der Gesamthaushalt 

unter Berücksichtigung dieser aufgelistet: 

 

 

Einsparungen in sämtlichen Abschnitten werden in den Erläuterungen nicht explizit 

angeführt, zumal nur auf die Mehrausgaben im Detail eingegangen wird.  
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Bei nachstehenden Teilabschnitten wurden überplanmäßige Ausgaben im Vergleich zu den 

Zahlen des Voranschlages 2022 getätigt.  

 

o Ansatz  0100 – Zentralamt 
 

In diesem Bereich kam es zu Mehrkosten in der Höhe von € 3.459,41 bei den 

Nebengebühren, was aber auf die zu geringe Budgetierung zurückzuführen ist. Vergleicht 

man mit den tatsächlichen Kosten aus den Vorjahren, ist der Wert plausibel und aufgrund 

des Dienstrechtes gerechtfertigt.  

 

Bei den Kosten für die EDV (Wartung und laufende Betreuung) kam es zu Mehrkosten in 

der Höhe von € 8.428,08. Hierbei ergibt die Ergebnisrechnung einen Betrag in der Höhe 

von € 41.428,08. Diese erhöhten Kosten sind auf die laufende Betreuung wegen der im 

Jahr 2022 halbwegs abgeschlossenen EDV-Umstellung zurückzuführen.  

 

o Ansatz 2110  – Volksschulen (Bildungszentrum)  
 

Beim Bildungszentrum Bad Eisenkappel mussten bei den Betriebskosten ein Mehraufwand 

in der Höhe von € 7.586,97 bei der Ergebnisrechnung verzeichnet werden. Die Abrechnung 

der Betriebskosten 2021 aufgrund des tatsächlichen Aufwandes in der Höhe von € 

156.519,72 wird in der Finanzierungsrechnung dargestellt. Die Betriebskosten sind im 

Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch, es ist jedoch zu bedenken, dass auch die 

Personalkosten in dieser Position abgewickelt werden.  

 

o Ansatz 2400  – Kindergärten  
 

Bei den Geldbezügen für Vertragsbedienstete kam es zu einem Mehraufwand in der Höhe 

von € 7.016,42. Auch bei den Saisonkräften kam es zu Mehrkosten in der Höhe von € 

20.198,07, wobei bei dieser Post der Lohnimport falsch definiert war und diese Kosten bei 

den Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung verbucht gehören. Der Import 

wird 2023 richtiggestellt. Die erhöhten Mehrkosten können aber durch Förderungen des 

AMS in der Höhe von € 12.432,52 (Refundierung Altersteilzeit) etwas abgefedert werden. 

Die Personalkosten wurden im Rahmen der Begutachtung im Voranschlag auf Empfehlung 

der Aufsicht reduziert.  

 

o Ansatz 4110 – Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 
 

Die laufenden Transferzahlungen an die Länder – Kopfquote wurden laut Vorschreibungen 

des Landes im Vergleich zum Voranschlag um € 5.530,98 erhöht.  

 

o Ansatz 7710 – Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 

 

Die genaue Budgetierung für den Beitrag, gestaltet sich seit der VRV-neu als schwierig, 

da dieser Bereich nicht mehr als Gebührenhaushalt geführt werden kann. Die Höhe der 

auszuschüttenden Mittel ist im Kärntner Tourismusgesetz aus 2013 exakt geregelt. 

Demnach bekommt die Tourismusregion 45 % der Einnahmen, 50 % verbleiben beim 

Tourismusverband Eisenkappel-Vellach und die restlichen 5 % bei der Markgemeinde als 

Verwaltungskostenersatz für die Einhebung der monatlichen Abgaben.  
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In den Mehrausgaben von € 30.819,92 an die Tourismusregion Südkärnten ist auch die 

Abrechnung der Ortstaxe aus dem Jahr 2021 in der Höhe von € 28.681,20 enthalten. Dies 

ist somit eine Verschiebung in den Haushaltsjahren.  
 

Die Einnahmen zu diesem Ansatz sind im Abschnitt 9200 – Ortstaxe dargestellt 
 

o Ansatz 8140 – Straßenreinigung  

 

Im gesamten Abschnitt 8140 kam es durch den strengen Winter und dem damit 

verbundenen Mehraufwand zu Mehrkosten in der Höhe von € 19.533,37 im 

Ergebnishaushalt bzw. € 54.074,27 im Finanzierungshaushalt. Diese Differenz ist aus auf 

die jahresübergreifenden Zahlungen zurückzuführen.  
 

o Gebührenhaushalt 8200 – Wirtschaftshof 

 

Der Gebührenhaushalt Wirtschaftshof schließt mit einem SA 00 (EH) in der Höhe von –  

€ 57.908,71 ab.  Der Saldo 05 beträgt - € 34.765,86. Die Differenz ergibt sich aus der Afa 

Um zukünftig Rücklagen bilden zu können, müssen in diesem Ansatz unbedingt 

Sparpotenziale und Neukalkulationen der Stundensätze ausgearbeitet werden.  
 

o Gebührenhaushalt 8500 - Betriebe der Wasserversorgung 

 

Der Wassergebührenhalt schließt mit einem positiven Nettoergebnis aus der operativen 

Gebarung in der Höhe von € 13.766,37 ab. Durch investive Maßnahmen sowie 

Darlehenstilgungen schließt dieser Haushalt aber beim SA 5 (=Geldfluss aus der 

voranschlagswirksamen Gebarung) aber mit einem Minusbetrag von € 84.623,69 ab. Die 

Anpassung der Wassergebühren wird sich erst 2023 sowie 2024 in der Jahresrechnung 

auswirken.  
 

o Gebührenhaushalt 8510 - Betriebe der Abwasserbeseitigung 

 

Die Einführung der Kanalbereitstellungsgebühr wird sich erst im Rechnungsabschluss 

2023 auswirken. Bei den internen Vergütungen vom Personal kam es durch 

krankheitsbedingte Ausfälle zu Mehrkosten in der Höhe von € 17.030,38.  
 

o Gebührenhaushalt 8520 - Betriebe der Abfallbeseitigung 

 

Die internen Vergütungen des Personals fielen um € 3.810,46 höher aus, als im Budget 

vorgesehen. In diesem Bereich kommt es immer wieder zu höheren Aufwendungen 

aufgrund von Aufräumarbeiten bei den Müllinseln.  
 

o Gebührenhaushalt 8534 – Wohnhaus Bad Eisenkappel 308 - 315 

 

Durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung von Wohneinheiten) kam es 

zu Mehrausgaben in der Höhe von € 24.610,19. 

 

o Gebührenhaushalt 8535 – Wohnhaus Bad Eisenkappel 317 - 318 
 

Auch bei diesem Wohnhaus kam es durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 

(Sanierung von Wohneinheiten) zu Mehrausgaben in der Höhe von € 4.129,00. 
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o Gebührenhaushalt 8538 – Wohnhaus Rechberg 44 - 46 

 

Beim Wohnhaus 44 – 46 mussten ebenfalls Wohneinheiten saniert werden. Dadurch kam 

es zu Mehrausgaben in der Höhe von € 5.493,88. 

 

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. verliest die Stellungnahme der Aufsichtsbehörde.  
 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 

TOP 3 Kassaprüfung vom 15.12.2022 und 14.04.2023  
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

 

a) Kassaprüfung vom 15.12.2022  
 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 15.12.2022 die 

Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 

befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom 15.09.  bis 15.12.2022.  
 

In dieser Sitzung wurde auch die Bilanz 2021 der Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und 

BetriebsgesmbH. sowie der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH. überprüft. Das 

Ergebnis der Prüfung wird in zwei gesonderten Berichten behandelt.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 
 

b) Kassaprüfung vom 14.04.2023  
 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 14.04.2023 die 

Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 

befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom 15.12.2022 bis 14.04.2023. 
 

In dieser Sitzung wurde auch der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 kontrolliert. Die 

stichprobenweise Überprüfung der Belege, der Konten sowie des Rechnungsabschlusses 

ergab keinerlei Beanstandungen.  
 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Rechnungsabschluss 2022 und die überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben lt. 
Bericht genehmigen und zur Kenntnis nehmen. 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des Gemeindevorstandes 
an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Kassenprüfungsbericht 
zur Kenntnis nehmen. 
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Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung gibt gemäß den Bestimmungen des § 92, 

Abs. 1 a der K-AGO folgende Stellungnahme zum Rechnungsabschluss ab. 
 

Der Rechnungsabschluss wurde auf die ziffernmäßige Richtigkeit sowie Wirtschaftlichkeit 

und Rechtmäßigkeit überprüft.  
 

Bei nachstehenden Teilabschnitten wurden überplanmäßige Ausgaben im Vergleich zu den 

Zahlen des Voranschlages 2022 getätigt:  

 

o Ansatz  0100 – Zentralamt 
 

In diesem Bereich kam es zu Mehrkosten in der Höhe von € 3.459,41 bei den 

Nebengebühren, was aber auf die zu geringe Budgetierung zurückzuführen ist. Vergleicht 

man mit den tatsächlichen Kosten aus den Vorjahren, ist der Wert plausibel und aufgrund 

des Dienstrechtes gerechtfertigt.  

 

Bei den Kosten für die EDV (Wartung und laufende Betreuung) kam es zu Mehrkosten in 

der Höhe von € 8.428,08. Hierbei ergibt die Ergebnisrechnung einen Betrag in der Höhe 

von € 41.428,08. Diese erhöhten Kosten sind auf die laufende Betreuung wegen der im 

Jahr 2022 halbwegs abgeschlossenen EDV-Umstellung zurückzuführen.  

 

o Ansatz 2110  – Volksschulen (Bildungszentrum)  
 

Beim Bildungszentrum Bad Eisenkappel mussten bei den Betriebskosten ein Mehraufwand 

in der Höhe von € 7.586,97 bei der Ergebnisrechnung verzeichnet werden. Die Abrechnung 

der Betriebskosten 2021 aufgrund des tatsächlichen Aufwandes in der Höhe von € 

156.519,72 wird in der Finanzierungsrechnung dargestellt. Die Betriebskosten sind im 

Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch, es ist jedoch zu bedenken, dass auch die 

Personalkosten in dieser Position abgewickelt werden.  

 

o Ansatz 2400  – Kindergärten  
 

Bei den Geldbezügen für Vertragsbedienstete kam es zu einem Mehraufwand in der Höhe 

von € 7.016,42. Auch bei den Saisonkräften kam es zu Mehrkosten in der Höhe von € 

20.198,07, wobei bei dieser Post der Lohnimport falsch definiert war und diese Kosten bei 

den Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung verbucht gehören. Der Import 

wird 2023 richtiggestellt. Die erhöhten Mehrkosten können aber durch Förderungen des 

AMS in der Höhe von € 12.432,52 (Refundierung Altersteilzeit) etwas abgefedert werden. 

Die Personalkosten wurden im Rahmen der Begutachtung im Voranschlag auf Empfehlung 

der Aufsicht reduziert.  

 

o Ansatz 4110 – Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 
 

Die laufenden Transferzahlungen an die Länder – Kopfquote wurden laut Vorschreibungen 

des Landes im Vergleich zum Voranschlag um € 5.530,98 erhöht.  

 

o Ansatz 7710 – Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 
 

Die genaue Budgetierung für den Beitrag, gestaltet sich seit der VRV-neu als schwierig, 

da dieser Bereich nicht mehr als Gebührenhaushalt geführt werden kann. Die Höhe der 
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auszuschüttenden Mittel ist im Kärntner Tourismusgesetz aus 2013 exakt geregelt. 

Demnach bekommt die Tourismusregion 45 % der Einnahmen, 50 % verbleiben beim 

Tourismusverband Eisenkappel-Vellach und die restlichen 5 % bei der Markgemeinde als 

Verwaltungskostenersatz für die Einhebung der monatlichen Abgaben.  

 

In den Mehrausgaben von € 30.819,92 an die Tourismusregion Südkärnten ist auch die 

Abrechnung der Ortstaxe aus dem Jahr 2021 in der Höhe von € 28.681,20 enthalten.  
 

Die Einnahmen zu diesem Ansatz sind im Abschnitt 9200 – Ortstaxe dargestellt. 
 

o Ansatz 8140 – Straßenreinigung  
 

Im gesamten Abschnitt 8140 kam es durch den strengen Winter und dem damit 

verbundenen Mehraufwand zu Mehrkosten in der Höhe von € 19.533,37 im 

Ergebnishaushalt bzw. € 54.074,27 im Finanzierungshaushalt. Diese Differenz ist aus auf 

die jahresübergreifenden Zahlungen zurückzuführen.  

 

o Gebührenhaushalt 8200 – Wirtschaftshof 
 

Der Gebührenhaushalt Wirtschaftshof schließt mit einem SA 00 (EH) in der Höhe von –  

€ 57.908,71 ab.  Der Saldo 05 beträgt - € 34.765,86. Die Differenz ergibt sich aus der Afa 

Um zukünftig Rücklagen bilden zu können, müssen in diesem Ansatz unbedingt 

Sparpotenziale und Neukalkulationen der Stundensätze ausgearbeitet werden. 
 

 

o Gebührenhaushalt 8500 - Betriebe der Wasserversorgung 
 

Der Wassergebührenhalt schließt mit einem positiven Nettoergebnis aus der operativen 

Gebarung in der Höhe von € 13.766,37 ab. Durch investive Maßnahmen sowie 

Darlehenstilgungen schließt dieser Haushalt aber beim SA 5 (=Geldfluss aus der 

voranschlagswirksamen Gebarung) aber mit einem Minusbetrag von € 84.623,69 ab. Die 

Anpassung der Wassergebühren wird sich erst 2023 sowie 2024 in der Jahresrechnung 

auswirken.  
 

o Gebührenhaushalt 8510 - Betriebe der Abwasserbeseitigung 
 

Die Einführung der Kanalbereitstellungsgebühr wird sich erst im Rechnungsabschluss 

2023 auswirken. Bei den internen Vergütungen vom Personal kam es durch 

krankheitsbedingte Ausfälle zu Mehrkosten in der Höhe von € 17.030,38.  

 
 

o Gebührenhaushalt 8520 - Betriebe der Abfallbeseitigung 
 

Die internen Vergütungen des Personals fielen um € 3.810,46 höher aus, als im Budget 

vorgesehen. In diesem Bereich kommt es immer wieder zu höheren Aufwendungen 

aufgrund von Aufräumarbeiten bei den Müllinseln.  

 

o Gebührenhaushalt 8534 – Wohnhaus Bad Eisenkappel 308 - 315 
 

Durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung von Wohneinheiten) kam es 

zu Mehrausgaben in der Höhe von € 24.610,19. 
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o Gebührenhaushalt 8535 – Wohnhaus Bad Eisenkappel 317 - 318 
 

Auch bei diesem Wohnhaus kam es durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 

(Sanierung von Wohneinheiten) zu Mehrausgaben in der Höhe von € 4.129,00. 

 

o Gebührenhaushalt 8538 – Wohnhaus Rechberg 44 - 46 
 

Beim Wohnhaus 44 – 46 mussten ebenfalls Wohneinheiten saniert werden. Dadurch kam 

es  zu Mehrausgaben in der Höhe von € 5.493,88. 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 
 

TOP 4  1. Änderung Stellenplanverordnung 2023 

Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Aufgrund von Anpassungen der Kärntner Gemeinde-Modellen-und Vordienstzeiten-

Verordnung sowie der Einreihungsverordnung bzw. des Kärntner Kinderbildungs- und 

betreuungsgesetzes ist eine 1. Änderung der Stellenplanverordnung 2023 erforderlich. 

Folgende Adaptierungen sind im Bereich des Kindergartens (Krabbelstube) sowie im 

Bereich der Amtsleitung vorzunehmen: 

 

1) Aufgrund der Novellierung des Kärntner Kinderbildungs- und betreungsgesetzes ist es 

erforderlich, die Krabbelstube des Kindergartens der Marktgemeinde in eine 

Kindertagesstätte umzuwandeln. Um den Betreuungsschlüssel (1:5) einzuhalten und 

den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen, ist eine Aufnahme einer 

weiteren Kleinkindererzieherin erforderlich. Unsere Krabbelstube bzw. 

Kindertagesstätte ist mit 15 Kindern voll belegt, weshalb somit 3 Betreuerinnen 

erforderlich sind. Im Stellenplan wurde aus diesem Grund eine Stelle mit Stellenwert 

27 und einem Beschäftigungsausmaß von 30 Stunden (75%) aufgenommen. Die Stelle 

soll ab 01.09.2023 besetzt werden, um nach der Bedarfserhebung auch die 

Sommerbetreuung unter Berücksichtigung des Urlaubsverbrauchs der derzeit 

Beschäftigten abdeckten zu können, könnte die neue Arbeitskraft eventuell auch ab 

01.08.2023 eingestellt werden. Das Beschäftigungsausmaß reicht aus, um die 

gesetzlichen Bestimmungen im gesamten Kindergarten zu erfüllen (Pausen, 

Schlafstunden, Randstunden, etc.). Mit der Umstellung und des neuen Förderausmaßes 

erhöht sich für die Marktgemeinde Eisenkappel die Förderung des Landes von rund € 

95.000,00 im Vorjahr auf rund    € 245.000,00. Der Personalbedarf wurde mit der 

Abteilung 6, Frau Lerchbaumer, abgeklärt und entspricht den gesetzlichen 

Bestimmungen.  

  

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des Gemeindevorstandes 
an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Kassenprüfungsbericht 
zur Kenntnis nehmen und die überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben lt. Bericht 
genehmigen.  
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2) Mit E-Mail vom 10.03.2023 des Gemeinde-Servicezentrums kam es aufgrund der 

Kärntner Gemeinde-Modellen- und Vordienstzeiten-Verordnung sowie der 

Einreihungsverordnung zu einer Änderung der Modellstelle und des Stellenwertes bei 

der Stelle der Amtsleitung unserer Gemeinde. Gemäß E-Mail des Gemeinde-

Servicezentrums vom 10.03.2023 lautet die neue Stelle F-IV3 (Stellenwert 63). Die 

neue Zuordnung wurde in der Stellenplanverordnung sowie in der Personalstandliste 

entsprechend berücksichtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 27.04.2023, Zahl: 647-0/2023, mit 
welcher die 1. Stellenplanänderung für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird. 

(1. Änderung Stellenplan 2023) 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner 
Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes 
– K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 93/2022, wird verordnet: 
 

§ 1 
Beschäftigungsobergrenze 

 
Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 275 
Punkte. 
 

§ 2 
Stellenplan 

 
(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2023 folgende Planstellen 
festgelegt: 
 
 

  
Stellenplan nach 

K-GBG 
Stellenplan nach 

K-GMG 
BRP 

Lfd. Nr. 
Beschäftigungs-

ausmaß in % 
VWD- 

Gruppe 
DKl. GKl. 

Stellen-
wert 

Punkte 

1 100,00 B VII 17 63 63,00 

2 100,00 C V 7 33 33,00 

3 75,00 P5 III 2 18  

4 100,00 B VI 10 42 42,00 

5 100,00   7 33 16,50 

6 100,00 C V 10 42 42,00 

7 100,00 C V 8 36 36,00 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge 

nachstehende 1. Änderung der Stellenplanverordnung 2023 beschließen. 
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8 100,00 D IV 5 27 27,00 

9 100,00 K  11 45  

10 100,00 K  9 39  

11 100,00 K  9 39  

12 100,00 P3 III 5 27  

13 100,00 P3 III 5 27  

14 100,00 P3 III 5 27  

16 68,75 P5 III 2 18  

17 56,25 P3 III 6 30  

18 75,00 K  9 39  

19 17,00   8 36  

20 100,00 P1 III 10 42  

21 100,00 P3 III 6 30  

22 100,00 P2 III 7 33  

23 100,00 P4 III 6 30  

24 100,00 P2 III 7 33  

BRP-Summe 259,50 

 
 

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten. 
 

§ 3 
Abweichungen im Verwaltungsjahr 2023 

 
(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfolgen ab 01.08.2023 folgende Abweichungen zu § 2 
Abs.1. 
 

Lfd. Nr. 
Beschäftigungs-

ausmaß in % 
VWD- 

Gruppe 
DKl. GKl. 

Stellen-
wert 

Punkte 

15 75,00   5 27  

 
 

§ 4 
Inkrafttreten  

 
(1) Die Verordnung tritt am 01. Mai 2023 in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 16.12.2022,      
     Zahl: 2017-0/2022, außer Kraft. 
 
 
 

Die Bürgermeisterin: 
Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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TOP 5 Engstelle Unterlobnig, Kaufabwicklung  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Hinsichtlich der Engstelle Unterlobnig hat sich für die ursprünglich angedachte Problemlösung -

Ablöse und Abriss eines Hauses - eine neue Möglichkeit aufgezeigt.  

 

In Vellach steht die Liegenschaft auf Parzelle 39/7, KG 76203, zum Verkauf. Nach Verhandlungen 

mit Frau Bürgermeisterin wurde ein Kaufpreis in der Höhe von € 175.000,00 vereinbart. Die 

Familie, welche Eigentümer des Hauses in der Engstelle sind, wären bereit in das Haus in Vellach 

umzuziehen. So würde die Gemeinde das Haus in der Engstelle um € 175.000,00 ablösen. Im 

Gegenzug würde die Familie das Haus in Vellach um die gleiche Summe erwerben. Die 

Renovierungskosten würde zur Gänze die Familie selbst tragen.  

Für den Abriss des Hauses in der Engstelle liegt ein Kostenvoranschlag aus dem Jahr 2019 in der 

Höhe von € 30.000,00 vor. Eine aktuelle Kostenschätzung wäre noch einzuholen. 

 

Von Seiten des Herrn Landesrates Ing. Daniel Fellner wurde der Marktgemeinde bereits im Jahr 

2022 für die Umfahrung Unterlobnig eine Förderung in der Höhe von € 140.000,00 zugesichert 

(Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens). Ergänzend dazu wurden nunmehr weitere         

€ 65.000,00 zugesichert, womit die Hausablöse zur Gänze ausfinanziert wäre und die Gemeinde 

keine finanzielle Mittel aufbringen müsste. Weitere € 30.000,00 würden noch für den Abriss 

verbleiben. 

 

Mit dieser Variante könnte eine Lösung der Engstelle herbeigeführt werden, welche 

kostengünstiger als die Errichtung einer Umfahrungsstraße wäre. Für die Gemeinde würde diese 

Lösung derzeit keine investiven Kosten verursachen. Für die Vertragserrichtung bzw. die 

Gebühren (Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühren; gesamt 4,6%) würden € 8.050,00 

anfallen, welche von den verbleibenden BZ-Mittel finanziert werden könnten. Künftig wären von 

Seiten der Gemeinde die Kosten für einen Teil des Abrisses (sollten sich die Kosten erhöht haben) 

sowie die Herstellung für die Verbindung der bestehenden Straße aufzubringen. Eine erneute 

Förderung wird angesucht werden. 

 

Der Kauf und Verkauf der beiden Häuser würden über eine Treuhandschaft abgewickelt werden. 

Von Seiten des Notars Dr. Uznik wurden die dazu erforderlichen Verträge als Entwurf erarbeitet 

(jeweils Kaufvertrag und Treuhandvereinbarung für beide Käufe). Diese werden den 

Gemeindevorstands- und Gemeinderatsmitgliedern zur Verfügung gestellt (Anlage). 

 

Von Seiten beider Vertragsparteien liegen Absichtserklärungen für die Verkäufe der Häuser vor. 

Die Verträge wurden auch den Beteiligten zur Durchsicht übermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Danke an Landesrat Daniel Fellner, ohne seine 

Unterstützung wäre diese Lösung nicht möglich gewesen. 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des Gemeindevorstandes 

an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Kauf des Hauses , Liegenschaft Parzelle .107 

und 228, beide KG 76206, durch die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in der Höhe von         

€ 175.000,00, welche durch zweckgebundene Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des 

Rahmens gedeckt sind, samt den erforderlichen Verträgen beschließen. 
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Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Es wurde die richtige Lösung gewählt. Es sei nur angemerkt, dass 

LR Fellner nun die 175.000 Euro gewährt und damals zu meiner Zeit wurden die fehlenden 10.000 

Euro nicht aufgebracht. Dies ist schon „SPÖ-freunderlwirtschaftlich“ orientiert.  
 

GR Gabriel Hribar: Es ist eine politische Abrechnung. Er wünscht der Familie viel Freude mit 

dem neuen Projekt. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
TOP 6 Grundstückstausch Unterlobnig  

Berichterstatter; GR Richard Županc 

 

Im Bereich Unterlobnig soll es zu einem Grundstückstausch kommen. Lt. Vermessung würde 

unter Berücksichtigung der damals gekauften Anzahl an m², Herr O. ein Teil im Bereich der 

Unterlobniger Straße besitzen (Anlage 1, grüne Fläche). Diese Punkte sind im Grenzkataster 

jedoch nicht festgelegt, weshalb im Zuge der Sanierung der Unterlobniger Straße die Fläche neu 

vermessen wird, um hierbei eine Lösung zu finden. 

 

Vorgeschlagen wird in Abstimmung mit Herrn O., dass die Flächen gemäß dem vorliegenden 

Entwurf der Vermessung festgelegt werden (Anlage 2; rote Linie).  

Ausschnitt Anlage 2: 

Ein Teil würde Hr. O. in Anbetracht seiner gekauften m² beibehalten bzw. dazugewinnen, einen 

Teil würde die Marktgemeinde hinzubekommen (Anlage 3; grüne und orange Fläche).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt Anlage 3: 

Angemerkt wird hierbei, dass dies keine negativen Auswirkungen auf die Straßenbreite hat, ein 

Abstand von 3,94 m wird im engsten Bereich eingehalten.  
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VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 27.04.2023, Zahl: 713-

7/2023, über die Übernahme eines Grundstückes in das öffentliche Gut der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach unter Zugrundelegung des Teilungsplanes der  LAUNOY-SANTER 

ZT GmbH., Kirchplatz 3, 9141 Eberndorf, vom 30.03.2023, Zahl …………, wird auf 

Grund der §§ 2,3,5 und 22 des Kärntner Straßengesetzes, K-StrG, LGBl. 72/1991, idgF., 

verordnet: 

§  1 
 

Übernahme in das öffentliche Gut 
 

16m² vom Grundstück Nr. 226, KG 76206 Eisenkappel, wird lt. dem Teilungsplan der 

LAUNOY-SANTER ZT GmbH., Kirchplatz 3, 9141 Eberndorf, vom 30.03.2023, Zahl 

………………., in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in der KG 

76206 Eisenkappel übernommen.  
 

In die Vermessungsurkunde kann während der Amtsstunden im Gemeindeamt 

Eisenkappel-Vellach Einsicht genommen werden.  

 

§ 2 
 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages, an dem sie an der Amtstafel der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach angeschlagen wurde, in Kraft. 

 

Die Bürgermeisterin/županja: 

     

Elisabeth Lobnik, Bakk. eh.  

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Danke allen Beteiligten für die offene und 

ehrliche Zusammenarbeit und dass damit keine neue Engstelle geschaffen wird.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 7 Baulandmodell Rechberg 
Berichterstatter; GR Richard Županc 

 

Im erweiterten Ortsgebiet von Rechberg (Parzelle 72/1, KG 76217) soll ein Baulandmodell 

mit 4 Bauparzellen zu je ca. 1000 m² entstehen.  

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge gemäß der planlichen Darstellung (Anlage 2) dem 

Grundstückstausch bzw. den vorliegenden Vermessungsplan und nachstehende Verordnung 

beschließen: 
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Die 

Grundstückseigentümer,  würden die Parzelle im Ausmaß von 4490 m² (momentan als 

Grünland gewidmet) der Marktgemeinde um einen Kaufpreis von € 17/m² (Kaufpreis 

somit insgesamt € 76.330) verkaufen. Die Parzelle soll in Bauland – Wohngebiet 

umgewidmet (TOP 7) und in weiterer Folge wie in der Skizze ersichtlich parzelliert und 

erschlossen werden. Für die Vermessung/Parzellierung und Erschließung (Straßenbau, 

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Lichtwellenleiter, Straßenbeleuchtung) wurden 

Kosten von ca. € 56.900,00 kalkuliert: 

Kalkulation 
     

Strom     

Anschluss für 1 Haushalt (€) 2600   

Anschluss Erschließung (€) 1000   

Anzahl Parzellen 4   

(Kosten für Bauherren 1600 € bei Anschluss)  € 4.000,00 

     

Vermessung / Parzellierung    

(geschätzt)  € 5.000,00 

     

Straßenbau / Kanal / Wasser    

Abtragen Mutterboden    

Abtragen Gelände    

Verlegung Wasser / Kanal    

Verlegung Lichtwellenleiter    

Herstellung untere Tragschicht    

Einbau Sickeranlage    

 gesamte Fläche Bauland inkl. Straße (€/m²) 8,1   

Fläche (m²): 4490   

   € 36.369,00 
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Tragschicht (Asphalt) in €/m² 25   

Fläche Straße (m²) 300   

   € 7.500,00 

     

Straßenbeleuchtung    

Preis pro Lichtpunkt (€) 1000   

Lichtpunkte 4   

   € 4.000,00 

     

     

Erschließung (ohne Tragschicht)  € 49.369,00 

Erschließung (mit Tragschicht)   € 56.869,00 
 

Aus dem Kaufpreis und den Vermessungs- und Erschließungskosten von insgesamt rund 

€ 133.300,00 ergibt sich ein gerundeter Verkaufspreis von 32 €/m², um die Kosten zu 

decken (insgesamt rund € 134.400,00). 

Um das Interesse eines Baulandmodells in Rechberg abschätzen zu können, wurden diese 

in der Gemeindezeitung abgefragt. Es haben vier Käufer Ihr Interesse bekundet, woraufhin 

die Interessenten zu Terminen eingeladen wurden. Drei Interessenten sagten den Kauf 

bereits zu. 

Aufgrund des bekundeten Interesses soll ein Streifen mit 3 m Breite auch an einen 

Grundstücknachbarn abgegeben werden (Verkaufspreis 32 €/m²). Die genauen Flächen 

werden erst nach der Vermessung und Parzellierung feststehen. 

Für den Kauf der Parzelle samt Treuhandvereinbarung sowie für den Verkauf der 

Bauparzellen durch die Gemeinde liegen Vertragsentwürfen vor, die den Gremien im 

Anhang bereitgestellt werden.  

In den Verträgen für den Weiterverkauf sind einerseits die Bauverpflichtung (innerhalb 

von 5 Jahren) sowie andererseits das Vorkaufsrecht für die Gemeinde eingearbeitet.  

Weitere Vorgehensweise: 

Die Umwidmung wurde bereits im Vorfeld (Möglichkeit) abgeklärt und soll im 

Gemeinderat am 27.4.2023 beschlossen werden. Nach der Beschlussfassung der 

Umwidmung sowie des Kaufs und der Verkäufe der Parzellen und des Streifens an die 

genannten Interessenten, soll der Kauf des Grundstückes durch die Marktgemeinde samt 

Vertragsunterzeichnung erfolgen sowie sodann die Grundstücksteilung in Auftrag gegeben 

werden. In Folge sollen mit den Käufern die Kaufverträge abgeschlossen und die 

Erschließung beauftragt werden.  

 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge einerseits den Kauf der Parzelle 72/1, KG 76217, im 

Ausmaß von 4490 m² durch die Marktgemeinde um einen Kaufpreis von € 17,00/m² und in diesem 

Zusammenhang den Kaufvertrag sowie die Treuhandvereinbarung und andererseits den Verkauf 

der zu teilenden Parzellen an die genannten Interessenten um einen Kaufpreis von € 32,00/m² und 

in diesem Zusammenhang den Entwurf des Kaufvertrages beschließen. 



 Niederschrift der GR Sitzung 27.04.2023 
  S. 18 

Alle Fraktionen begrüßen das Baulandmodell und sehen dies als wichtige Maßnahme für 

die Ansiedelung bzw. den Verbleib von jungen Menschen in der Gemeinde. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 8 Umwidmungen 
Berichterstatter: GR Richard Županc 
 

Widmungsfall-Nr. 11/2022 

Grundstücks Nr. 296, 297; KG 76203 Vellach 

Ausmaß:   700 m² 

Widmung von:   Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:   Grünland - Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

 

Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv 
Freigegeben am:  13.1.2023 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 
keine 
Sonstiges: -  
 
Vertragliche Vereinbarungen: keine 
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Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 

Raumplanerische Empfehlungen: 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich anschließen. 

Geringfügige Erweiterung der vorhandenen Hofstellennutzung im unmittelbaren räumlichen Verband. 

Unmittelbare Nutzungszuordnung. Kein Widerspruch zum ÖEK. 

 

 

 

Einstimmig (mit 18 Stimmen) wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Widmungsfall-Nr. 2A/2023 

Widmungswerber: Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach 

Grundstücks Nr. 72/1, 692; KG 76217 Rechberg 

Ausmaß:   260 m² 

Widmung von:   Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:   Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche 

 

 
 

Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv 
Freigegeben am:  27.3.2023 
 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 
keine 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 11/2022 beschließen.   
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Sonstiges: Raumordnungsfachliches Gutachten 
 
Vertragliche Vereinbarungen: keine 
 
Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 

Raumplanerische Empfehlungen: 

Das ggst. Begehren ist in Zusammenhang mit Punkt 2b/2023 (beabsichtigte Umwidmung von Grünland in 
Bauland-Wohngebiet) zu sehen.  
Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ist in Begriff, die ggst. Fläche (lt. eigenen Angaben) zu erwerben. 
Beabsichtigt ist ein Baulandmodell der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, um bauwillige Jungfamilien 
den Erwerb eines günstigen Baugrundstückes zu ermöglichen. In der Natur handelt es sich um eine ebene 
Wiesenfläche, welche unmittelbar nördlich an das zentrale Siedlungsgebiet der Ortschaft Rechberg 
anschließt. Im ÖEK (2011) ist der ggst. Bereich ebenfalls der Siedlungserweiterung/Abrundung der 
zentralen Ortschaft Rechberg vorgesehen. Die ggst. Fläche schließt unmittelbar an bebautes Bauland-
Wohngebiet an und stellt somit eine zielorientierte Erweiterung der Ortschaft Rechberg dar.  
Von einer Bebauungsverpflichtung mit Besicherung kann insofern abgesehen werden, da lt. Auskunft der 
Gemeinde bereits die entsprechenden Verträge vorliegen, für den Grundverkehr jedoch die Umwidmung 
in Bauland zuerst stattzufinden hat. Weiters sind lt. Auskunft der Gemeinde bereits drei Bauparzellen 
sozusagen "vorgemerkt", so gut wie verkauft. 
 

Raumordnungsfachliches Gutachten gemäß § 15 Abs. 5 K-ROG 2021 ad Umwidmung 02b/2023 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 9.4.2023: 

Zusammenfassende Beurteilung: 
 
Nach objektiven Maßstäben kann für das gegenständliche Vorhaben eines Baulandmodells (UW 
02b/2023) im Gemeindesubzentrum Rechberg der Baulandbedarf durch die vorhandenen 
Baulandreserven nicht gedeckt werden. 
Vor allem ist keine einzige vergleichbar geeignete (inkl. leistbare) Baulandreserve Wohngebiet im 
Gemeindehaupt bzw. im Gemeindesubzentrum verfügbar. 
Ein neues ÖEK auf Basis des K-ROG 2021 und damit verbundene „Gestaltungsmöglichkeiten“ der 
Gemeinde hinsichtlich Baulandmobilisierungen bzw. Reduzierung von Baulandreserven wird seitens der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 2024, nachdem die ersten Erfahrungswerte mit dem neuen Gesetz 
vorliegen, angestrebt. Vorab wird ein eine fachkundige Aktualisierung der Bauflächenbilanz (= geeignete 
Basis für ein § 15 Abs. 5 Gutachten) empfohlen. 
 

Gutachten als Anhang zum Bericht beigefügt. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
Widmungsfall-Nr. 2B/2023 

Widmungswerber: Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach  

Grundstücks Nr. 72/1; KG 76217 Rechberg 

Ausmaß:   4340 m² 

Widmung von:   Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 2A/2023 

beschließen.   
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Widmung in:   Bauland – Wohngebiet 
 

 

Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv mit Auflagen 
Freigegeben am:  28.6.2022 
 
 
Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv 
Freigegeben am:  27.3.2023 
 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 
keine 
 
Sonstiges: Raumordnungsfachliches Gutachten 
 
Vertragliche Vereinbarungen: keine 
 
Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 

Raumplanerische Empfehlungen: 

Das ggst. Begehren ist in Zusammenhang mit Punkt 2a/2023 (beabsichtigte Umwidmung von Grünland in 
Verkehrsfläche) zu sehen. Siehe 2a/2023. 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Die weiteren Punkte wurden bereits beschlossen. Aufgrund eines Formalfehlers bei den Kundmachungen 

wurden die Punkte von der rechtlichen Raumordnung lt. K-ROG 2021 nicht genehmigt. Die Punkte wurden 

nochmals kundgemacht und müssen nochmals beschlossen werden.  

Widmungsfall-Nr. 1/2021 

Grundstücks Nr. Teilflächen der Parzellen: 45/1 und 630/23, KG 76206 Eisenkappel 

Ausmaß:   357 m² 

Widmung von:   Ersichtlichmachung – Bundesstraße - Bestand 

Widmung in:   Bauland – Wohngebiet 

 

 
 
Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv mit Auflagen 
Freigegeben am:  28.6.2022 
 

Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 

• Abteilung 9 - UA SBA Wolfsberg 
 

Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 – keine Eingaben 
 
Stellungnahme Abteilung 9 – UA SBA Wolfsberg vom 13.4.2022: 
Keine Einwände 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 2B/2023 

beschließen.   
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Aufhebung des Aufschließungsgebietes 

 

Widmungsfall-Nr. 1/2022 

Grundstücks Nr. 697/11, 697/12 und 697/17, KG 76212 Koprein Sonnseite 

Ausmaß:   3340  m² 

 

 
 
Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv mit Auflagen 
Freigegeben am:  28.6.2022 
 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 

• Bezirksforstinspektion 
 

Sonstiges: Nachweis Eigenwasserversorgung in Qualität und Quantität, Zufahrtsnachweis, 
Bebauungskonzept 
 
Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 – keine Eingaben 
 

Bezirksforstinspektion vom 6.4.2022: 
 

Bei einer anderen Verwendung des Waldbodens als jene der Waldkultur ist daher noch um eine 
Rodungsbewilligung anzusuchen. Auf Grund der Nähe zu den angrenzenden Waldflächen sollte bei einer 
eventuellen Bebauung eine verstärkte Bauweise vorgeschrieben werden. 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 1/2021 

beschließen.   
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
Widmungsfall-Nr. 6/2022 

Grundstücks Nr. 426/1, KG 76212 Koprein Sonnseite 

Ausmaß:   800 m² 

Widmung von:   Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:   Grünland - Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

 

 

Raumplanerische Empfehlungen: 
 

Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv mit Auflagen 
Freigegeben am:  28.6.2022 
 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 

• Abteilung 8 – UA GGM – Geologie und Gewässermonitoring 
 

Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 – Keine Eingaben 
 

Abteilung 8 – UA GGM vom 21.10.2022 
 
Der Änderung des Flächenwidmungsplanes kann unter Einhaltung folgender Auflage zugestimmt werden: 
 

- Bergseitig ist das Stallgebäude ohne ebenerdige Türen bzw. Gebäudeöffnungen auszuführen. 
 

 Als Empfehlung kann aus geologischer Sicht festgehalten werden, dass die bergseitige Stallmauer massiv 
ausgeführt werden sollte 
 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 1/2022 beschließen.   
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand 

an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 6/2022 

beschließen.   
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Widmungsfall-Nr. 9/2022 

Grundstücks Nr. 233/2, KG 76212 Koprein Sonnseite 

Ausmaß:   150 m² 

Widmung von:   Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:   Grünland – Jagdhütte 

 

 

Raumplanerische Empfehlungen: 
 
Bearbeiter:   Ebner Werner Dipl.- Ing. 
Ergebnis:   Positiv mit Auflagen 
Freigegeben am:  28.6.2022 
 
Zusätzliche Fachgutachten nach derzeitigem Stand notwendig: 
 

• Bezirksforstinspektion 

• Abteilung 8 – UA Nsch - Naturschutz 
 
Kundgemacht: 30.3.2023 bis 27.4.2023 – Keine Eingaben 
 
Bezirksforstinspektion vom 23.8.2022 
 
Bei der geplanten Umwidmung ist Wald nicht direkt betroffen. Jedoch befindet sich Wald im 
Gefährdungsbereich zur geplanten Jagdhütte. 
 
Abteilung 8 – UA Nsch – Naturschutz vom 9.9.2022 
 
Grundsätzlich kann der geplanten Umwidmung aus naturschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden, 

sofern die Umwidmung für die Jagd spezifisch und erforderlich ist. 

Der Widmungswerber ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sämtliche baulichen Anlagen (Neuerrichtung 

der Jagdhütte, Umbauten etc.) auch mit der spezifischen Grünlandwidmung naturschutzrechtlich 

bewilligungspflichtig sind, da die Widmungskategorie nach wie vor auf Grünland lautet und in der freien 

Landschaft zu liegen kommt. 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 9/2022 beschließen.   
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TOP 9 Mautstraße Hochobir  
Berichterstatter; GR Michael Arbeitstein 
 

Aufgrund dessen, dass bei der Mautstraße regelmäßig Sanierungsmaßnahmen 

vorzunehmen sind und die Maut bisher nicht mehr angehoben wurde, wurde im Ausschuss 

für Finanzen, Sicherheit und Tourismus über eine Erhöhung der Mautgebühren von derzeit 

€ 6,00 auf € 8,00 bis € 10,00 beraten. Rechnet man die Wertsicherung der Maut seit dem 

Jahr der Einführung hoch, ergibt sich ein aktueller Betrag von rund € 8,50.  

Nach ausführlicher Diskussion wurde vom Ausschuss eine Erhöhung von derzeit € 6,00 

auf € 8,00 beschlossen. 

Auch wurden Vorschläge für eine Ermäßigung der Mautgebühren für die Eisenkappler 

Gemeindebürger*innen diskutiert. Hierbei einigte sich der Ausschuss auf eine Ermäßigung 

für Gemeindebürger*innen in der Höhe von 50%, das sind € 4,00. 

 

 

 

 

 

GR Richard Zupanz, GV Markus Korotaj sowie GR Johannes Jerlich:  

Die ÖVP Fraktion stimmt mit, jedoch spricht sie sich dafür aus, die Maut für Einheimische 

auszusetzen und wird dahingehend einen eigenen Antrag einbringen. Die Mauterhöhung 

auf 8.—Euro findet die Zustimmung.  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Die Sitzung wird für 10 Minuten unterbrochen (Lüftungspause) 

 

TOP 10 Sanierung Gemeindeamt - Finanzierungsplan  
Berichterstatter; GR Michael Arbeitstein 

 

Von Landesrat Fellner wurden der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach im Jahr 2022 € 

100.000,00 für Umbaumaßnahmen am Gemeindeamt überreicht (zweckgebunden).  

 

Nach einer Bedarfserhebung ergaben sich für die Sanierung des Amtes folgende 

Maßnahmen, für die bereits Angebote eingeholt wurden.  

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

Erhöhung der Mautgebühren auf € 8,00 je Fahrt sowie für Gemeindebürger*innen die 

Ermäßigung in der Höhe von 50%, das sind € 4,00 je Fahrt, beschließen.  
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Von einigen Firmen sind die Vergleichsangebote noch ausständig (Stiegengeländer, 

Innentüren). 

Um die oben genannten Maßnahmen umzusetzen, sollen die Eigenmittel in der Höhe von 

€ 100.000,00 mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2023 (KIP) in der 

Höhe von € 50.000,00 erhöht werden.  
 

a) Finanzierungsplan 
 

Somit ergibt sich folgende Finanzierung: 

KIP-Mittel (50%)        €      50.000,00 

Bedarfszuweisungsmittel a.R. €    100.000,00 

Summe Investition/Finanzierung                     €    150.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung Angebot (Netto) Angebot (Brutto)

Stiegenhausgeländer 15-20 lfm 10.210,00 12.252,00

Boden (Sitzungszimmer klein, Vorraum) 40m² 3.000,00 3.600,00

Innenwand einziehen altes Standesamt (Trockenbau) 3.728,63 4.474,36

Türdurchbruch AL-Sitzungszimmer 1.352,70 1.623,24

Sitzungszimmer, Putzkammer und Standesamt 

(ErweiterungTüröffnung) + Regie 6.591,40 7.909,68

Elektroinstallation 7.310,00 8.772,00

Büro AL 4.486,94 5.384,33

Büro Bauamt 6.572,02 7.886,42

Büro Finanzverwaltung 7.988,90 9.586,68

Besprechungsraum 2.862,33 3.434,80

Sekretariat 4.796,02 5.755,22

Druckerraum (Pult) 1.865,28 2.238,34

Bürgerservice 3.821,00 4.585,20

Malerarbeiten (Eingangszimmer, 

Stiegenhaus,Sitzungssaal groß/klein, Standesamt) 18.605,60 22.326,72

Haupteingangstüren 16.020,00 19.224,00

Innentüren 19Stk. 20.985,00 25.182,00

Wand Küche Eingangsbereich 878,00 1.053,60

Summe: 121.073,82 145.288,58

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen. 
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Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht: Die Einrichtung ist teilweise nicht mehr zeitgerecht: 

die Arbeitsplätze der Mitarbeiter entsprechen nicht der Norm (z.B. Sitzausrichtungen,  

Bildschirme spiegeln, etc), der Eingangsbereich (Türe) ist nicht bürgerfreundlich etc. 
 

Gabriel Hribar: Die Maßnahmen sind vielleicht erforderlich, jedoch nach außen hin nicht 

vertretbar.  

 

 

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Baukosten 150.000          

Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)

Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)

-                             -                    -                    -                    150.000          -                    -                    

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**

Zahlungsmittelreserve (Sparbuch Ausfinanzierung Vorhaben)

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung 

Bedarfszuweisungsmittel iR (2022-2033)

100.000          

Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (KIP 2023) 50.000            

Darlehen

Vermögensveräußerung (Verkauf altes Feuerwehrauto)

inneres Darlehen ABA

-                             -                    -                    -                    150.000          -                    -                    

 

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a. Betrag

15.000                      

15.000                      

Variable Kosten p.a.

-                             

durchschnittliche Instandhaltungen p.a.

-                             

15.000,00                

Folgeeinnahmen:

                                 -   

-                             

15.000,00                

15.000,00                

Kostendeckung p.a.: 0,00 Überdeckung p.a.

0,00%

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Von Landesrat Fellner wurden der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach im Jahr 2022 € 100.000,00 für Umbaumaßnahmen am Gemeindeamt überreicht (zweckgebunden).

Die restlichen € 50.000,00 sollen mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2023 bedeckt werden.

Investitions- und Finanzierungsplan

Summe:

Leasing

Summe:

…

Bedarfszuweisungsmittel aR

…

Sonstige Mittelverwendungen

Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung

Anschlusskosten

Außenanlagen

∑

Fahrzeug

Planungsleistungen

…

Zuschüsse Bund

Abschreibung Investitionszuschüsse

Leistungserlöse

Leasingrate

Absetzung für Abnutzung (AfA)

Betriebskosten

∑

∑

Summe Folgekosten p.a.:

Anmerkungen

AfA beginnend mit 2023, 10 Jahre

AfA beginnend mit 2023, 10 Jahre

z.B. Mieteinnahmen 
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Mit 7 Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 

Gegenstimmen: GV Franz Josef. Smrtnik; GR Gabriel Hribar; GV Thomas Schadl; GR Herbert Kogoj; GV 

Gertraud Urschitz; GR Daniel Pasterk; GR Toni Smrtnik  

 

 

TOP 11 Sanierung Gemeindeamt - Auftragsvergaben  
Berichterstatter: GR Richard Županc 
 

Wie berichtet wurden für die einzelnen Gewerke Angebote eingeholt, jedoch liegen noch 

nicht alle vor. Somit kann es bei den einzelnen Gewerken noch zu geringfügigen 

Adaptierungen kommen, die sich in den einzelnen Detailplanungen ergeben können – 

insbesondere bei den Büromöbeln. Bei den Innentüren sind noch Angebote ausständig. 

Von Seiten der Amtsleitung und des Bauamtes werden nach einlangen aller Angebote diese 

gesichtet und bewertet. Sollten die ausstehenden Angebote nichts anderes ergeben, sollen 

auf Basis des derzeitigen Standes die Auftragsvergaben wie folgt an die Billigstbieter bzw. 

Bestbieter erfolgen: 

 
Sollten sich noch Änderungen ergeben, so kann es noch möglicherweise zu Änderungen 

bei einzelnen Gewerken kommen. Dies soll jedoch im Sinne der Finanzierung 

(Sparsamkeit) aber auch der Qualität entschieden werden. 

 

 

 

 

 

Bezeichnung / Gewerk Angebot (Brutto) Firmenbezeichnung

Stiegenhausgeländer 15-20 lfm 12.252,00 Matschek Glas-Metall, Bleiburg

Boden (Sitzungszimmer klein, Vorraum) 40m² 3.600,00 Wolfgang Suschnig, Eisenkappel

Innenwand einziehen altes Standesamt (Trockenbau) 4.474,36 BENE, Klagenfurt

Türdurchbruch AL-Sitzungszimmer 1.623,24 MAWI Bau, Gallizien

Sitzungszimmer, Putzkammer und Standesamt 

(ErweiterungTüröffnung) + Regie 7.909,68 MAWI Bau, Gallizien

Elektroinstallation 8.772,00 Hollauf

Büro AL 5.384,33 BENE, Klagenfurt

Büro Bauamt 7.886,42 BENE, Klagenfurt

Büro Finanzverwaltung 9.586,68 BENE, Klagenfurt

Besprechungsraum 3.434,80 BENE, Klagenfurt

Sekretariat 5.755,22 BENE, Klagenfurt

Druckerraum (Pult) 2.238,34 BENE, Klagenfurt

Bürgerservice 4.585,20 BENE, Klagenfurt

Malerarbeiten (Eingangszimmer, 

Stiegenhaus,Sitzungssaal groß/klein, Standesamt) 22.326,72 Raum & Farbe, Isolde Valentin

Haupteingangstüren 19.224,00 Zwick, Bleiburg

Innentüren 19Stk. 25.182,00 Zwick, Bleiburg

Wand Küche Eingangsbereich 1.053,60 MAWI Bau, Gallizien

Summe: 145.288,58

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

die oben aufgelisteten Auftragsvergaben einschließlich etwaiger Anpassungen im 

Rahmen des Finanzierungsplanes beschließen.  
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Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Es werden die ausständigen Angebote noch 

verglichen und sodann den Best- bzw. Billigstbieter der Auftrag vergeben werden. 

Mit 7 Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 

Gegenstimmen: GV Franz Josef. Smrtnik; GR Gabriel Hribar; GV Thomas Schadl; GR Herbert Kogoj; GV 

Gertraud Urschitz; GR Daniel Pasterk; GR Toni Smrtnik  
 

 

TOP 12 Ansuchen - Pachtung Grundfläche Holzlagerung Blasnitzen 
Berichterstatter: GR Richard Županc 
 

Der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach liegt ein Angebot zur Pachtung einer Fläche im 

Gewerbegebiet (Recyclinghofareal) vor: 

- Grundstück: KG Blasnitzen, Parz. Nr. 367/16 

 
 

Es sollen ca. 4 Container untergebracht werden und das Grundstück würde komplett eingezäunt 

werden. Die Rodungsarbeiten und der Zaun werden vom Antragsteller errichtet. 
 

Von Seiten des Ausschusses für Wirtschaft und Bau werden folgende Diskussionspunkte 

eingebracht: 

- alle Bewilligungen bzw. Auflagen für den Standort müssen seitens des Mieters eingeholt 

bzw. erfüllt werden. Dies soll auch im Vertrag so festgehalten werden 

- Zaun muss mit einem Sichtschutz ausgestattet werden 

- halbjährlich auf beiden Seiten kündbar 

 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau, stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge das Grundstück unter oben genannten 

Konditionen und Rahmenbedingungen verpachten. 
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TOP 13 Neugestaltung Spielplatz Rechberg (Antrag § 41 K-AGO)  
Berichterstatter: GR Denis Smtnik 
 

Die Mitglieder der SPÖ-Gemeinderatsfraktion haben in der Sitzung des Gemeinderates 

am 03.05.2022 nachstehenden Antrag eingebracht: 
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Bei der Spielplatzoffensive des Landes Kärnten wurde für die Einreichung des Spielplatzprojektes 

»Spielplatz am Rechberg« eine Förderzusage bzw. finanzielle Unterstützung von € 5.000,00 gewährt. Die 

Zusicherung verfällt, wenn die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht vorliegt bzw. der 

tatsächliche Bedarf nicht bis spätestens 31.12.2023 nachgewiesen werden kann.  

Für den Ankauf wurden Spielgeräte gesichtet. Bei der Firma Wickey Spielgeräte gäbe es den Spielturm 

„GIANT Treehouse G-Force“ um € 3.199,00 sowie die Federwippe Wickey PRO Panda »Snoozey« um    € 

549,00. Somit blieben für die Aufstellung und den Fallschutz noch € 1.252,00. Der Versand wäre kostenlos.  

Die Abklärung von Herrn BAL Ing. Patrick Sadovnik mit Herrn Ing. Willibald Wutte, Sittersdorf, hat ergeben, 

dass dieser die Abnahme und Überprüfung sowie die jährliche Inspektion dieser Spielgeräte bzw. dieses 

Spielplatzes übernehmen kann. 

Ferner muss die Gemeinde als Betreiber von öffentlichen Spielplätzen durch regelmäßige Kontrollen und 

Instandhaltungen die dauerhafte Sicherheit gewährleisten können. 

Der Gemeindevorstand beschloss in seiner Sitzung am 20.04.2023 die Auftragsvergabe für die Spielgeräte, 

womit dem Antrag entsprochen wurde. 

 

 

 
 

Gemeinderätin Gertraud Urschitz: Möchte anmerken, dass die Kinder von Denis 

Smrtnik einen Plan gezeichnet haben, der eingereicht wurde und dadurch ein Sieg 

für diesen Spielplatz gewonnen wurde. 

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Es haben alle, die sich an diesem Projekt 

beteiligt haben 5.000 Euro bekommen. Wenn es heuer wieder eine 

Spielplatzoffensive gibt, so werden wir wieder mitmachen, uns intensiver damit 

auseinandersetzen und versuchen mehr Geld zu lukrieren.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 14 Bestellung Jagdverwalter – Gemeindejagd Trögern VII  
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Die Verpachtung der Gemeindejagd Trögern VIII wurde von Seiten der Bezirkshauptmannschaft 

Völkermarkt mit Bescheid genehmigt, jedoch vom Landesverwaltungsgerichtshof am 22.02.2023 

aufgehoben. Als Begründung wurde angeführt, dass der Jagdverwaltungsbeirat die Verpachtung 

nicht kollegial, sondern monokratisch entschieden hat. 

Aufgrund dessen ist diese Jagd neu zu vergeben. Bis zur neuerlichen Lösungsfindung hat der 

Gemeinderat gemäß § 34 Kärntner Jagdgesetz einen Jagdverwalter zu bestellen.  

Bei der Markgemeinde wurden für diese Funktion 3 Anträge eingebracht, welche im Anhang 

bereitgestellt werden. 

Antrag: 

Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge beschließen, dass dem Antrag 

gemäß § 41 K-AGO der Gemeinderäte der SPÖ Fraktion entsprochen wurde.  
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Nach Diskussion im Gemeindevorstand wurde beschlossen – in Anlehnung an das vorherige 

Jagdausübungsrecht – Herrn Florian Schupanz als Jagdverwalter zu bestellen.  
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Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Wir haben von der Bezirkshauptmannschaft  

 

 

Völkermarkt den Auftrag bekommen bis zur neuerlichen Verpachtung einen Jagdverwalter 

zu bestellen. Sollte sich keine Einigung zwischen den betreffenden Personen gefunden 

werden, so ist diese Sachlage rechtlich unlösbar und es könnte zur Auflösung kommen.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge bis zur 

neuerlichen Verpachtung der Gemeindejagd Trögern VIII die Bestellung von Herrn 

Florian Schupanz zum Jagdverwalter beschließen.  



 Niederschrift der GR Sitzung 27.04.2023 
  S. 36 

TOP 15 Fördervereinbarung „WLV Ebriacher Klamm“ - Regionalfondsdarlehen 
Berichterstatterin: GRin Manuela Lobnik, BSc 
 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat um die Aufnahme in das Förderprogramm 

des Kärntner Regionalfonds zur Ausfinanzierung des Vorhabens „Ebriacher Klamm – 

Schutzmaßnahmen WLV“ angesucht.  
 

Das Vorhaben wurde im Gemeinderat am 16.12.2022 beschlossen. Unser Ansuchen wurde 

im Kuratorium des Kärntner Regionalfonds positiv behandelt. Nunmehr wurde uns von 

Seiten des Fondsmanagements eine Fördervereinbarung übermittelt, welche im 

Gemeinderat zu beschließen ist.   
 

Das Regionalfondsdarlehen wurde in der Höhe von € 90.000,00 mit 3 vH Basiszinssatz 

rückzahlbar in acht gleich hohen Jahresbeträgen gewährt, wobei von Seiten der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ein Ansuchen auf Verminderung bzw. Erlassung der 

Verzinsung angesucht wird.  
 

Die Fördervereinbarung muss innerhalb von vier Monaten rückübermittelt werden.  

 
  
 
 

 

 
 

 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Fördervereinbarung beschließen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 16 Dringlichkeitsantrag der EL Fraktion gem. § 42 K-AGO; 

Ebriacher Klamm  
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Die Mitglieder der EL-Gemeinderatsfraktion haben in der Sitzung des Gemeinderates am 

10.11.2022 nachstehenden Antrag eingebracht: 
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Dem Antrag wurde die Dringlichkeit aberkannt (Vorhaben, welche sich auf die Finanzen 

auswirkt). 
 

In der Gemeinderatsitzung am 16.12.2022 wurde für das Vorhaben WLV-Ebriacher Klamm der 

Finanzierungsplan beschlossen. Somit wurde der Antrag angenommen bzw. wurde dem Antrag 

entsprochen und das Vorhaben kann umgesetzt werden. 

 

 

 

 

 
 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge beschließen, dass dem Antrag der 

Gemeinderäte der EL Fraktion entsprochen wurde.  
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TOP 17 Kelag Vereinbarung – PV Anlage  
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Von Seiten des Gemeinderates wurde in der Sitzung am 03.05.2022 die Umwidmung zur 

Errichtung einer PV-Anlage beschlossen. Im Zusammenhang mit dieser Umwidmung 

wurde von der Kelag – Kärntner Elektrizitäts-AG vorgegeben, mit einer 

privatwirtschaftlichen Maßnahme (Vertrag) eine widmungsgemäße Nutzung sowie im 

Falle der Beendigung der widmungskonformen Nutzung einen geordneten Rückbau sowie 

die Herstellung des ursprünglichen Zustandes sicherzustellen. Zur Sicherstellung wird von 

der Kelag eine Bankgarantie mit einer Laufzeit von zunächst 10 Jahren und der 

Möglichkeit einer mehrmaligen Verlängerung um jeweils 5 Jahre über den Kautionsbetrag 

von € 3.600,00 an die Marktgemeinde übergeben. Diese Kaution kann durch die Gemeinde 

für den Fall verwendet werden, dass keine fristgerechte Errichtung erfolgt oder die PV-

Anlage aufgegeben wird und in Folge ein geordneter Rückbau erfolgen kann. Zudem kann 

diese Kaution auch verwendet werden, wenn das Bepflanzungskonzept nicht eingehalten 

wird. Von Seiten der Kelag wurde dazu der Marktgemeinde ein Vertrag vorgelegt. 

 

Im Anhang wird der Vertrag den Gremien vorgelegt. 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 18 Bilanz 2021 –  Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH 

Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 
 

Die Bilanz der Obir- Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH für das Jahr 2021 

wurde in der Sitzung des Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung am 15.12.2022 

überprüft sowie unten angeführter Bericht dem Ausschuss zur Kenntnis gebracht.  

Bericht zum Jahresabschluss 2021 der OBIR Tropfsteinhöhlen 

Der Jahresüberschuss für das Bilanzjahr 2021 beträgt € 65.029,70. Der kumulierte 

Bilanzverlust per 31.12.2021 reduziert sich somit auf € 477.834 . 

Die Gesamterträge für das Jahr 2021 betragen € 94.994,53 in denen auch die 

Verlustabdeckung der Gemeinde von € 56.223 und der Sanierungsbeitrag des 

Tourismusverbandes Eisenkappel von € 10.000 enthalten sind. 

Der Personalaufwand für eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft ergibt € 6.215. 

Die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen mit den Investitionen im Rahmendes Geopark 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

vorliegende Vereinbarung zwischen der Kelag – Kärntner Elektrizitäts-AG und der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach beschließen. 
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- NatureGame Projektes betragen € 17.277. Die Aufwendungen für Zinsen ergeben € 3.349 

und für Steuern € 1.750. Die Summe der Ausgaben macht somit € 28.591 aus. 

Der Gesamtwert der Anlagen – vor allem des Geopark-Inventars (Infozentrum und 

Boulderbox) - wurde per 31.12.2021 mit € 100.299 bewertet. 

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2021 bei der Posojilnica Bank € 117.492 und bei der 

Uni Credit €142.168 – somit in Summe € 259.660. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der Geschäftsführung wurde einstimmig die 

Entlastung ausgesprochen. 

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Danke an GF Gabriel Hribar 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Danke/Hvala an GF Gabriel Hribar 

GR Gabriel Hribar verlässt wegen Befangenheit den Sitzungsaal. 

Einstimmig (mit 18 Stimmen ) wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 19 Bilanz 2021 – Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH 

Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 
 

Die Bilanz der Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH für das Jahr 2021 wurde in 

der Sitzung des Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung am 15.12.2022 überprüft 

sowie unten angeführter Bericht dem Ausschuss zur Kenntnis gebracht.  

Bilanz 2021 – Sport- und Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH 

Die Bilanz der Sport- u. Freizeitanlagen Eisenkappel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 

wurde von der Kanzlei Mag. Hermann Klokar erarbeitet. 

Die Veranlagung erfolgte antragsgemäß und ergab keine Steuergutschrift und keine 

Steuernachforderung. 

Der Jahresabschlussbericht 2021 ergibt einen Jahresüberschuss von € 14.672,38. 

Dieser fiel im Vergleich zum Vorjahr um € 9.971,50 niedriger aus. 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des Gemeindevorstandes 

an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Jahresabschluss 2021 

feststellen und dem Geschäftsführer Gabriel Hribar die Entlastung erteilen. 
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Die Umsatzerlöse verringerten sich von € 25.994,43 (2020) um € 8.605,30 auf € 17.389,13 

(2021). 

Die Gründe dafür sind auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Die behördlich 

angeordnete Schließung (vom 22. Nov. bis 11. Dez. 2021), das Betretungsverbot der 

Sportstätten für nicht geimpfte Personen und behielten im Jahr 2020 teilw. bezahlte 

Tennishallen-Abos ihre Gültigkeit für 2021. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten konnte von € 118.522,98 auf                 

€ 101.120,45 verringert werden. Diese „Altverbindlichkeiten“ werden jährlich als 

Abgangsdeckung (gemäß GR-Beschluss) von der Marktgemeinde bedient. Im 

Wirtschaftsjahr 2021 waren dies € 20.000.  

(Verbindlichkeiten per 31.08.2021 = € 99.887,62 / Verbindlichkeiten per 31.08.2022 = 

82.276,41) 

Bei gleichbleibender Bedienung der Verbindlichkeiten, sollten dies im Jahr 2027 getilgt 

sein. 

Der Übertrag des Bilanzverlustes von € 284.812,42 (2020) konnte somit auf                                 

€ 270.140,04 verringert werden.  

Weiters zu berichten wäre, dass die die im GR beschlossenen Sanierungsarbeiten am 

Gebäude im Kalenderjahr 2020 abgeschlossen wurden und noch teilweise im Kalenderjahr 

2021 abgerechnet wurden.  

Für die nächsten Jahre wäre aus der Sicht der GF ein Zukunftskonzept für die kommenden 

Jahre zu entwickeln, da weiterer Sanierungsbedarf (Hauptdach, thermische Isolierung, 

etc.) gegeben ist. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der Geschäftsführung wurde einstimmig die 

Entlastung ausgesprochen.  

 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Danke an GF Christian Morosz 

Vizebgm.Franz Josef Smrtnik: Danke/Hvala an GF Christian Morosz 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 20 – Verpachtung Freibadbuffet 

Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des Gemeindevorstandes 

an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Jahresabschluss 2021 

feststellen und dem Geschäftsführer Christian Morosz die Entlastung erteilen. 
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Im November 2022 wurde die Verpachtung des Freibadbuffets ausgeschrieben. Nach der 

Bewerbungsfrist wurden die Bewerber gesichtet und es wurde über die Verpachtung im 

Gemeindevorstand am 06.12.2022 beraten. 

Der Gemeindevorstand entschied sich für die Verpachtung des Freibadbuffets an Frau 

Enela Miličevič. 

Für das Pachtverhältnis wurde ein Entwurf des Pachtvertrages vorbereitet und den GR-

Mitgliedern online zur Verfügung gestellt.. 

 

 Es wird von der EL Fraktion ein Zusatzantrag gestellt: Erstreckung des 

Pachtvertrages auf fünf Jahre.  

 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Verpachtung des Freibadbuffets an Frau Enela Miličevič und in diesem 

Zusammenhang vorgelegten Pachtvertrag beschließen. 
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Es wird zuerst über den Hauptantrag abgestimmt: 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Nun wird über den Zusatzantrag der EL abgestimmt: 

Mit 12 Gegenstimmen wird der Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: Bgm. Elisabeth Lobnik; Vizbgm. Ing. Jürgen Lamprecht, GR Manuela Lobnik; BSC.; GR 

Michael Arbeitstein; GR Raimund Sadovnik; GR Harald Persche; GRin Evelin Pircer; GR Nicole 

Lamprecht; GR Michael Peterschinek; GV Markus Korotaj; GR Richard Zupanc; GR Johannes Jerlich. 

Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Mit Ende dieser Saison wird mit der Pächterin 

ein Gespräch über die Pachtverlängerung geführt werden. 

 
 

TOP 21 Straßenbeleuchtung - Evaluierung 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 
 

In der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderates am 01.12.2022 wurde die temporäre 

Abschaltung der Straßenbeleuchtungen zu folgenden Zeiten beschlossen: 

• Sonntag – Donnerstag: 23:00 bis 5:00 Uhr 

• Freitag: 1:00 bis 5:00 Uhr 

• Samstag: keine Abschaltung 
 

Wie im Dezember 2022 in den Gremien vorgesehen, sollte dieses nunmehr evaluiert werden.  
 

Die Gesamtersparnis von August bis Dezember 2022 belief sich auf6.264 kWh. Hochgerechnet 

auf den Abrechnungszeitraum bzw. auf ein Jahr, wird mit einer Ersparnis von rund 10.000 kWh 

gerechnet. Im Anhang (Bericht) werden die Evaluierungsergebnisse graphisch dargestellt.  

 

Alle Beleuchtungen sind über Astrouhren geschaltet, es kann eine Steuerung nach Koordinaten 

oder Ortschaften bzw. über die Dämmerung erfolgen.  

 

Der Ausschuss für Energie, Klima, Natur- Umweltschutz / odbor za energijo, klimo in varstvo 

okolja hat in seiner Sitzung am 11.04.2023 die Abschaltung evaluiert und empfiehlt einstimmig 

die bestehenden Abschaltzeiten beizubehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 22 Mitglieder Tourismusverband – Vorstand 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Gemäß § 18 Kärntner Tourismusgesetzes 2011 hat der Gemeinderat jeder Gemeinde entweder den 

Bürgermeister oder das für Angelegenheiten des Tourismus zuständige Mitglied des 

Gemeindevorstandes als ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied in den Vorstand des 

Tourismusverbandes zu entsenden. 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Energie, Klima, Natur- Umweltschutz / odbor za energijo, klimo in 
varstvo okolja stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den 
Antrag, dieser möge die bestehenden Abschaltzeiten beibehalten. 
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Somit wird von Seiten der Marktgemeinde Herr Ing. Jürgen Lamprecht als zuständiger Referent 

in den Vorstand entsandt. Als Ersatzmitglied wird Frau Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. 

nominiert. 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 23 Mitglieder Tourismusverband - Kontrollausschuss 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Der Kontrollausschuss des Tourismusverbandes setzt sich aus zwei Mitgliedern, die von der 

Vollversammlung zu wählen sind, und aus einem Mitglied, das vom Gemeinderat jener Gemeinde 

entsendet wird, in der der Tourismusverband seinen Sitz hat, zusammen. Als Mitglied der 

Marktgemeinde im Kontrollausschuss des Tourismusverbandes Eisenkappel-Vellach wird Herr 

Johannes Jerlich vorgeschlagen. Sein Ersatz soll Manuela Lobnik, BSc. sein. 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Gemeinderat Herbert Kogoj verlässt um 22:51 die Sitzung. 

 

 

Vor eingehen in die nichtöffentliche Sitzung werden die eingebrachten Anträge 

verlesen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 
 

Der Gemeindevorstand stellt and den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 
Entsendung von Herrn Ing. Jürgen Lamprecht sowie als Ersatz Frau Elisabeth Lobnik, 
Bakk. als stimmberechtigtes Mitglied in den Vorstand des Tourismusverbandes 
Eisenkappel-Vellach beschließen. 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt and den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Entsendung von Herrn Johannes Jerlich sowie als Ersatz Manuela Lobnik, BSc. in den 

Kontrollausschuss des Tourismusverbandes Eisenkappel-Vellach beschließen. 



 Niederschrift der GR Sitzung 27.04.2023 
  S. 47 

Antrag der ÖVP Gemeinderäte nach § 41 K-AGO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus 

Odbor za finance, varnost in turizem zugewiesen. 
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Antrag der EL Gemeinderatfraktion nach § 41 K-AGO: 

 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft und Bau 

Odbor za gospodarstvo in gradnjo zugewiesen. 
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Anfrage der EL Gemeinderatsfraktion an die Bürgermeisterin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diese Anfrage wird von der Bürgermeisterin nach entsprechender Recherche beantwortet. 
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Anfrage der EL Gemeinderates Gabriel Hribar an die Bürgermeisterin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Anfrage wird von der Bürgermeisterin nach entsprechender Recherche beantwortet. 
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Beilage - Antrag der EL Gemeinderatfraktion nach § 41 K-AGO: 

 

 

Nachfolgender TO Punkt Personalangelegenheiten ist nicht öffentlich!  

 

 
 

Ende der Sitzung: 23.10 Uhr 

 


